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Dıie CUuUeEC ATC) UN ın etzter Instanz?

ach dem Ende des Zweıten Weltkriegs CS VO  - allem die USA, die auf die
Gründung eiıner Weltorganisation drangen, die anders als der Völkerbund
ın dıe Lage werden sollte, Frieden un Sıcherheit für alle Staaten gd-
rantıeren. Wesentlicher Bausteın der Ordnung sollte die Zusammenarbeit
der Alliierten se1n, dıe sıch 1m gemeınsamen Kampf den Natıonalsozialis-
INUS bewährt hatte. och zerbrach angesıichts des sıch dramatisch verschärfenden

5Systemgegensatzes diese Hoffnung schnell. So schlossen sıch die demokra-
tischen Staaten des estens 949 1ın Washington Zur Nordatlantischen Allıanz
(NATO) und dıe kommunistischen Staaten des Ostens ıhrerseits 1954 1m War-
schauer Pakt Verteidigungsallianzen nN.

Mıiıt dem Ende des Kalten Krıegs 1STt eıne völlıg eCue Sıtuation entstanden. Der
Warschauer Pakt exIistliert nıcht mehr. Viıele Staaten, die ıhm angehörten, haben
sıch Ww1e die SowjJetunion aufgelöst. In der Charta VO Parıs haben sıch die Mıiıt-
glıeder der Konterenz für Sıcherheit und Zusammenarbeit 1n Europa (KSZE)
der westlichen Interpretation VoO Menschenrechten und Demokratie bekannt.
Fuür eıne kurze eıt schien möglıch, Jene Ordnung realısıeren, die den
Gründungsvätern der UN VO Augen stand. Es wurde darüber nachgedacht,
ob A überhaupt eınen sınnvollen rund gebe, die ATO aufrechtzuerhalten,
und worın ıhre zukünftige Rolle ohne die Bedrohung durch den Warschauer
Pakt bestehen könne. Krıeg 1ın Europa schien aus dem Bereich des Möglichen
verbannt. Dıie kriegerischen Ereignisse auft dem Balkan haben diese Hoffnung
zerstort.

Zugleich demonstrieren diese Ereijgnisse dıe sıcherheitspolitischen Realı-
taten Dıie Bedrohungen, denen sıch dıe NAT O-Staaten heute AUSSESCIZL sehen,
sınd anderer Natur als die während des Kalten Krıegs. Damals oing CS VO allem

die Fähigkeit, eınen bewaffneten, orofß angelegten Angrıiff VO seıten des War-
schauer Pakts abzuwehren. iıne vergleichbare Getahr besteht heute nıcht mehr.
Dıie kriegsartigen Auseinandersetzungen 1m ehemaligen un! heutigen Jugosla-
wıen weılısen hingegen auf NECUEC Bedrohungstypen hın Innerstaatliıche Kontlikte
können sıch ausweıten, Regionen anstecken der Zu Beıispiel durch
Flüchtlingsströme Nachbarstaaten destabilisieren. Dıiese Entwicklungen drohen
auch die Grenzen der ATO überschreiten. Dıie amerıkanısche Aufenminıit-
sterın Madeleine Albright hat die Bedrohungslage VOT dem Nordatlantık-Rat

Dezember 1998% ın der ıhr eıgenen Dıirektheit Zzu Ausdruck gebracht:
517



Gerhard Beestermöller

„Dıie Bedrohungen, VO denen WIr heute und MOTSCH stehen, können VO eiıner Zahl unterschied-
licher Quellen ausgehen, einschließlich VO Gebieten Jenseıts der unmıiıttelbaren ATO-Grenzen.
Wır mussen vorbereitet se1ın, weiıl Wır WwI1ssen, dafß Ereignisse jenseıts der unmıttelbaren ATO-Gren-
S dıe vıtalen Interessen der Allıanz betreffen können. Aus diesem Grund sınd WIır ın Bosnıen aktıv
geworden. Aus diesem Grund sınd WIr zusammengekommen‚ eiınen Ausbruch VO Gewalt
1m KOsovo A verhindern.“

Daher stellt sıch für die NATO die Frage, Ww1e€e s1e ın Zukunft ıhrem Verteidi-
gungsauftrag nachkommen ann Soll s$1e den Bedrohungen OrtN-
treten, s1e entstehen, bevor sS1e sıch ausweıten können, nämlıch auf dem Terrı1-
torıum souveraner Staaten, die nıcht Zzur NATO gehören? In diese Richtung
jedenfalls gyingen die Vorstellungen der Amerikaner. So tuhr Albrıight tort

„Gesunder Menschenverstan Sagl UunNs, dafßt manchmal besser 1St, auf Instabilität rÄ reagıeren,
lange sıe aut Armlänge entternt ISt, als ÜA warten, bıs S1e VO unNnNnserer austür ISt. Wıe Präsident lın-
L[ON ın Berlin VELSANSCHCH Maı ‚.Dıe NATO VO gestern schützte uUunNnNseTC renzen eiıne di-
rekte mıilıtärısche Invasıon. Die NATO VO MOTSCH mu{fß die erweıterten renzen Bedrohungen
der Siıcherheit Jensel1ts VO ihnen verteidigen die Verbreitung VO Massenvernichtungswaftfen, ethnı-

Csche Gewalt und regionale Konflikte.

Spannungen zwischen NATO un UN

Diese Darlegungen deuten das Spannungsteld A  9 das sıch zwıschen der NATO
und der UN aufgebaut hat Nach der UN-Charta 1St die Aufgabe des Sıcher-
heıtsrats und Nur des Sıcherheitsrats, Bedrohungen der ınternatıonalen Ö1-
cherheit und des Weltfriedens nottalls mıt milıtärischen Miıtteln vorzugehen. Wıe
hat die ATO reagleren, WeNnNn der Sıcherheitsrat nach dem Urteıil der Mitglie-
der des transatlantischen Verteidigungsbündnisses ın seiıner Aufgabe versagt und
dıe gebotenen militärischen Sanktiıonen nıcht verhängt?

Dıi1e dramatische Eskalatiıon des Konfliktes zwischen Serben un! Albanern 1m
KoOosovo stellte ach Auffassung der NATO-Staaten eınen derartigen Fall dar. So hat
der Deutsche Bundestag ın seiınem Beschlufß ZUr Beteiligung deutscher Soldaten
Luftoperationen ın Jugoslawıen ausdrücklich den Vorwurt der NATO den S1-
cherheitsrat rekapıtuliert: Obwohl der Sıcherheitsrat eıne Bedrohung des Friedens
testgestellt und Jugoslawien dessen Forderungen nıcht erftüllt habe, se1l „1N absehba-
H4W elt keine weıtere Resolution des UN-Sicherheitsrats erwarten, die
Zwangsmafsnahmen mıiıt Blick aut den Kosovo enthält“ hne CS ausdrücklich
auszuführen, wiırd hier dıe Erklärungen Chinas un Rufslands 1mM Sıcherheitsrat
eriınnert, eınen Beschlufß ber milıtärische Sanktionsmafif$nahmen verhindern

Diese Argumentatıon wiırtt die Frage auf, WI1e€e die AUC) ın Zukunft reagıeren
wırd, WENNn der Sıcherheitsrat 1ın den Augen der Allıanz durch die Blockade be-
stımmter Mitglieder der Wahrnehmung seınes Friedensauftrages gehindert
wırd Soll die NATO 1ın diesen Fällen wıederum hne UN-Mandat Bedrohungen
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nottalls durch militärische Interventionen 1abwenden? Miıt ıhren Bombardements
1im ehemalıgen Jugoslawien hat sıch die ATO ber das internatiıonale Gewalt-
verbot der UN-Charta hinweggesetzt. War 1es eıne Ausnahme der zeichnet
sıch 1er eıne Regel ab?

Am 223 und Aprıl 999 traten sıch die Regierungschefs der 19 NATO-Staa-
ten ın Washington. Ihr Ziel WAar C5, einerseıts hre Entschiedenheit zZu Ausdruck

bringen, der ATO als eiınem Sıcherheits- un Wertebündnis auch ber dıe
eıt des Kalten Krıieges hınaus testzuhalten. Andererseıits wollte INa  - den Kurs
der NATO eıner Revısıon unterziehen. „Eıner Allıanz“ sollte „Form un
Gestalt gegeben“ werden. Auf diese Weise wollten die Mitgliedsstaaten dıe Ilı-
an ın die Lage versetzen, auch ın Zukunft Sıcherheit gyarantıeren. Das Ergeb-
n1s bılden fünf Dokumente: The Washington Declaratıon, Washington Summıt
Communi1que, The Alliance’s Strategic Concept, Membership Actıon Plan

SOWI1e Detence Capabılities Inıtiatıve
Diese Texte beruten sıch ımmer wıeder auf den Washingtoner Gründungsver-

trag VO 949 als Grundnorm ıhrer Hermeneutik. So entsteht der Eındruck, die
949 proklamierten Prinzıpien würden weıter gelten un durch den Gipftel VO

999 11UT aut eıne veräiänderte Sıtuation hın NC  7 konkretisiert. Dıi1eA bestehe
also ın ıhren Grundlagen und ıhrer Substanz unverändert weıter und ıhr Auftrag
würde lediglich der Sıtuation ach 990 angepaßit. In Wıirklichkeit aber,
1€es 1St meıne These, wırd hıer eıne grundlegend NECUEC Organısatıon geschaffen.
Diese Veränderung betrifft nıcht 11UT die ATO Im Grunde entbindet sıch 1er —
zugegebenermafßen eıne zugespitzte Interpretation die Weltvormacht der WEeSst-
liıchen Allıanz VO dem völkerrechtlich koditizierten iınternatiıonalen Gewaltver-
bot un bricht damıt eiınen Eckstein 4AUS der UN-Ordnung heraus. Dıie Allianz
versteht sıch Jetzt als letzte nstanz der europäischen Friedenssicherung oberhalb
des UN-Sicherheitsrates.

Der Washingtoner Gründungsvertrag VO 1949 anerkannte demgegenüber die
UN als ausschliefßlichen (s3aranten des Welttriedens un! ordnete sıch ıhr
Dıie Nordatlantısche Allıanz verstand sıch bıs VOT kurzem als eın ın der
Charta ausdrücklich vorgesehenes kollektives Verteidigungsbündnıis, das das
Recht hat, sıch gegeri bewatfnete Angrıiffe verteidigen, bıs der UN-Sicherheits-
rat entsprechende Ma{fißnahmen einleıitet. Fın derartıges Selbstverteidigungsrecht
kommt jedem Staat ach der UN-Charta natürlicherweise Heute erhebt die
ATO den Anspruch, eıne Autorität oberhalb der UN abzugeben, die deren
Amtsführung überwacht un nottalls SOZUSASCH subsıidıär deren Funktion ber-
nımmt. Der militärische Eınsatz ın Jugoslawıen weılst 1er diıe Rıchtung.

Damıt stellt sıch die rage ach der Legıtimatıon NEeUuUu Kann nıcht jeder belie-
bige Staat der eıne jede Gruppe VO Staaten das gleiche Recht für sıch ın An-
spruch nehmen? Die Dokumente geben keıine direkte Antwort auf dieses
Problem, deuten aber eıne Auffallıg 1St nämlıch, dafß gegenüber dem Grün-
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dungsvertrag VO 1949 die demokratische Verfassung der NATO-Mitglieder eıne
vie]l stärkere Bedeutung erhält. Dıi1e ATO stellt sıch selbst dar als eıne instıtut10-
nell gesicherte Insel der Menschenrechte, des Friedens un: des Wohlstandes. In-
sotern 1St die ATIO auch 1es scheint dıe Überlegung ın ıhrem Verhalten gC-
genüber Staaten, die nıcht Mitglied der Allıanz sınd, strukturell aut eıne Men-
schenrechtspolitik testgelegt. Dıies gilt auch für ıhr mıiıliıtärisches Vorgehen.
Derartige Vorstellungen haben ıim polıtischen Denken der USA Tradıtion.

Diese Interpretation der Selbstdefinition der NATO ordert eiınem e1-
Urteil ber den Zusammenhang VO Frieden un! Demokratie heraus. Ist

die NCUEC Selbstdetfinition der A1IC) begrüßenswert der eher problematisch?
Dıie Sorge den Fortgang der Dınge 1im KoOosovo Mag x erklären, WAarum die

NATO-Dokumente wen1g öftentliches Interesse finden. In der Sache 1St
dıes nıcht begründet. Für die Zukunft des Friedens ın Europa 1St die rage ach
dem, W as dıe NATO letztlich 1ST und welche Autorität ıhr hieraus erwächst un
welche Politik dem entspricht, VO entscheidender Bedeutung. Wıe also versteht
sıch die ATO heute?

Dıie NCUEC AIO (sarant des Friedens ın Europa
Der Giptel VO Washıington 999 o1bt VOT, den Washingtoner Vertrag VO 1949
aut die Cus Sıtuation hın auszulegen. Nach meıner These erd der Gründungs-
vertrag hingegen umıinterpretiert. Hıer sınd zunächst Zzwel Dınge CMNNECN das
e Sıcherheitsverständnıis und die Überordnung der NATO ber die UN

Das CUC strategische Konzept nımmt eıne wesentliche Erweıterung des Verte1i-
dıgungsauftrags gegenüber dem NATO-Gründungsvertrag VO  Z 949 beschränkte
sıch dieser auf dıe Abwehr bewatfneter Angrıiffe. Heute sıeht die ATO hre
Sıcherheit durch andersartıge Bedrohungen gefährdet, die mı1ıt der gewachsenen
Interdependenz der modernen Welt zusammenhängen:

„Im Falle eınes bewaffneten Angrıiffs auf das Gebiet der Bündnıispartner, aus welcher Richtung uch
ımmer, tinden Artıkel und des Vertrags VO Washington Anwendung. Die Sıcherheit des Bündnis-
SCS mu{fß jedoch uch den globalen Oontext berücksichtigen. Sıcherheitsinteressen des Bündnisses kön-
NCN VO anderen Rısıken umfassenderer Natur berührt werden, einschließlich Terrorakte, Sabotage
un! organısıertes Verbrechen SOWI1e der Unterbrechung der Zutuhr lebenswichtiger Ressourcen. Dıie
unkontrollhierte Bewegung eıner oroßen ahl VO Menschen, ınsbesondere als Folge bewatfneter Kon-
flikte, kann ebentalls Probleme für die Sıcherheit un|! Stabilität des Bündnisses autwerten. Im Bündnıs
g1bt CS Mechanısmen tür Konsultationen ach Artikel des Washingtoner Vertrags sSOWIl1e gegebenen-
talls ZuUurTr Koordinierung der Mafßnahmen der Bündnispartner einschließlich ıhrer Reaktionen auf der-
artıge Risiken.“

uch die neuartıgen Bedrohungen gilt PE notfalls mıiılitärisch 1abzuwenden. Hıer
liegt die oröfßte Herausforderung für die westliche Sıcherheitspolitik:
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„Zukünftige miılıtärische UOperationen der Allıanz, einschließlich Nıcht-Artikel-5-Krisenreaktions-
operatiıonen, werdenDie neue NATO - UNO in letzter Instanz?  „Zukünftige militärische Operationen der Allianz, einschließlich Nicht-Artikel-5-Krisenreaktions-  operationen, werden ... neue Anforderungen an die Kapazitäten stellen, die von militärischen Kräften  der Allianz gefordert werden, insbesondere auf dem Feld der Zusammenarbeit.“ 7  Diese Ausführungen belegen, daß sich die Allianz der Analyse der amerikani-  schen Außenministerin Madeleine Albright hinsichtlich neuartiger Bedrohungen  jenseits des NATO-Territoriums angeschlossen hat. Darüber hinaus teilen die  Mitgliedsstaaten die Entschlossenheit der Amerikaner, die neuartigen Bedrohun-  gen notfalls auch durch eine Intervention in einen anderen, souveränen Staat ab-  zuwenden, ohne daß dem ein Angriff von seiten dieses Staates vorausgegangen  sein muß. Mit diesem Anspruch gerät die NATO in Konflikt mit der UN-  Charta.  In Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta verpflichten sich alle Mitglieder, „in ihren in-  ternationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die po-  litische Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerich-  tete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung  oder Anwendung von Gewalt“ zu unterlassen.  Allerdings deckt das Gewaltverbot nicht jeden Einsatz militärischer Gewalt  durch Mitgliedsstaaten der UNO ab. So bleibt den Staaten „im Falle eines be-  waffneten Angriffs ... das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollekti-  ven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrnehmung des Weltfrie-  dens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen  hat“ (Art. 51).  Eine weitere Möglichkeit erlaubten Gewalteinsatzes von seiten der UN-Mit-  glieder besteht in der Durchsetzung militärischer Sanktionsmaßnahmen, die vom  Sicherheitsrat beschlossen wurden (Art. 42) und zu deren Realisierung er auf die  Mitgliedsstaaten angewiesen ist (Art. 106). Der Sicherheitsrat kann militärische  Sanktionen verhängen, wenn nach seinem Urteil zwei Bedingungen erfüllt sind.  Die erste besteht darin, daß „eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder  eine Angriffshandlung vorliegt“ (Art. 39). Die zweite Bedingung ist gegeben,  wenn friedliche Sanktionsmaßnahmen „unzulänglich sein würden oder sich als  unzulänglich erwiesen haben“ (Art. 41).  NATO-Interventionen ohne UN-Mandat  Entscheidend ist, daß die NATO nach dem Washingtoner Gipfel von 1999 für  sich das Recht in Anspruch nimmt, eine Bedrohung ihrer Sicherheit notfalls mili-  tärısch abzuwenden, ohne daß eine der Bedingungen der UN-Charta für die An-  wendung militärischer Gewalt erfüllt ist: ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied  des Bündnisses oder ein Mandat des UN-Sicherheitsrates. Damit entbinden sich  die NATO-Mitglieder vom Gewaltverbot der UN-Charta und bestreiten dem Si-  37 Stimmen 217, 8  521CueEe Anforderungen die Kapazıtäten stellen, dıe VO milıtärischen Krätten
der Allıanz gefordert werden, ınsbesondere auf dem Feld der Zusammenarbeit.“

Dıiese Ausführungen belegen, da{fß® sıch die Allıanz der Analyse der amerikanı-
schen Aufßenmiuinisterin Madeleine Albright hinsichtlich neuartıger Bedrohungen
Jjenseıts des ATO-Territoriums angeschlossen hat Darüber hinaus teilen die
Mitgliedsstaaten dıe Entschlossenheit der Amerıkaner, dıe neuartıgen Bedrohun-
gCn nottfalls auch durch eıne Intervention 1ın eiınen anderen, souveranen Staat ab-
zuwenden, ohne da{fß dem eın Angriff VO seıten dieses Staates vOLTaUsSsSsSCHANSCH
se1ın mu{fß$ Miıt diesem Anspruch gerat die ATIO ın Konflikt mıt der
Charta.

In Art Abs der UN-Charta verpflichten sıch alle Mitglieder, „1N ıhren 1N-
ternatıonalen Beziehungen jede die terriıtoriale Unversehrtheit der die p —
ıtısche Unversehrtheit oder dıe polıtische Unabhängigkeit eınes Staates gerich-
tetfe der mıt den Zielen der Vereinten Natıonen unvereıiınbare Androhung
der Anwendung VO Gewalt“ N unterlassen.

Allerdings deckt das Gewaltverbot nıcht jeden Eınsatz militärischer Gewalt
durch Miıtgliedsstaaten der UN ab So bleibt den Staaten „1m Falle eınes be-
watftneten Angrıiffs das naturgegebene Recht Zur iındıyvıduellen der kollekti-
VE Selbstverteidigung, bıs der Sıcherheitsrat die ZUuUr Wahrnehmung des Weltfrie-
dens un der ınternatıonalen Sıcherheit ertorderlichen Mafßnahmen getroffen
hat“ (Art 51)

iıne weıtere Möglıchkeit erläubten Gewalteinsatzes VO seıten der UN-Miıt-
olıeder besteht ın der Durchsetzung miılıtärischer Sanktionsmafßnahmen, dıe VO
Sıcherheitsrat beschlossen wurden (Art 42) und deren Realisierung auf die
Miıtgliedsstaaten angewıesen 1St (Art 106) Der Sıcherheitsrat annn milıtärische
Sanktionen verhängen, wenn ach seiınem Urteil 7Z7We!l Bedingungen ertüllt sınd
Dıie besteht darın, dafß „eıne Bedrohung oder eın Bruch des Friedens oder
eıne Angrıiffshandlung vorliegt“ (Art 39) Dıie zweıte Bedingung 1St vgegeben,
WeNn triedliche Sanktionsmafßnahmen „unzulänglich seın würden oder sıch als
unzulänglıch erwieseny haben“ Art 41)

NATO-Interventionen ohne UN-Mandat

Entscheidend ISt, dafß die NATO ach dem Washingtoner Gipftel VO 999 für
sıch das Recht ın Anspruch nımmt, eıne Bedrohung iıhrer Sıcherheit nottfalls mili-
taärısch abzuwenden, hne da{fß eıne der Bedingungen der UN-Charta tür dıe An-
wendung militärischer Gewalt ertüllt 1St. eın bewatfneter Angrıiff auf eın Mitglied
des Bündnisses der eın Mandat des UN-Sicherheitsrates. Damıt entbinden sıch
die NATO-Mitglieder VO Gewaltverbot der UN-Charta un bestreiten dem Ö1-
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cherheitsrat die ausschliefliche Kompetenz, milıtärische Sanktionen einzuleıten.
Miıt den Luftoperationen ın Jugoslawıen hat die NATO ıhre Entschlossenheit
hıerzu Beweıs gestellt. Mıt dem Washingtoner Giptel beansprucht die
NATO eıne Autorität oberhalb der UN Demgegenüber legte der Gründungs-
vertrag VO 949 dıe NATO autf dıe VO der UN-Charta SCEZOBCNECN Grenzen leg1-
tiımer Gewaltanwendung test Dıies gilt D< näher begründen.

Im NATO-Vertrag VO Aprıl 1949 wırd mehrtach auf die UN-Charta un
deren Einschränkungen ezug SCHOMUNCH, die diese der Anwendung VO Gewalt
auferlegt hat Gleich im ersten Satz des NATO-Vertrages bringen die Parteıen
„iıhren Glauben dıe Zıele und Prinzıpien der Charta der Vereinten Natıonen“
Zzu Ausdruck. In Art legıtımıeren die NATO-Staaten hre militärische Be1-
standsverpflichtung durch ausdrücklichen Verweıls autf das „1N Art 51 der Charta
der Vereinten Natıonen anerkannte Recht ZUrTrGerhard Beestermöller  cherheitsrat die ausschließliche Kompetenz, militärische Sanktionen einzuleiten.  Mit den Luftoperationen in Jugoslawien hat die NATO ihre Entschlossenheit  hierzu unter Beweis gestellt. Mit dem Washingtoner Gipfel beansprucht die  NATO eine Autorität oberhalb der UNO. Demgegenüber legte der Gründungs-  vertrag von 1949 die NATO auf die von der UN-Charta gezogenen Grenzen legi-  timer Gewaltanwendung fest. Dies gilt es näher zu begründen.  Im NATO-Vertrag vom 4. April 1949 wird mehrfach auf die UN-Charta und  deren Einschränkungen Bezug genommen, die diese der Anwendung von Gewalt  auferlegt hat. Gleich im ersten Satz des NATO-Vertrages bringen die Parteien  „ihren Glauben an die Ziele und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen“  zum Ausdruck. In Art. 5 legitimieren die NATO-Staaten ihre militärische Bei-  standsverpflichtung durch ausdrücklichen Verweis auf das „in Art. 51 der Charta  der Vereinten Nationen anerkannte Recht zur ... Selbstverteidigung“. Art. 7 un-  terstreicht die „Hauptverantwortung des Sicherheitsrates für die Wahrung des  Weltfriedens und der Sicherheit.“ ® Mit dieser Formulierung nimmt der Vertrag  Art. 24 der UN-Charta auf: Die Mitglieder übertragen dem Sicherheitsrat „die  Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen  Sicherheit“. Dies bedeutet, daß der Sicherheitsrat „iım Hinblick auf die Vornahme  effektiver verbindlicher Maßnahmen, insbesondere Zwangsmaßnahmen, ... eine  ausschließliche Zuständigkeit besitzt“°®. Der Gründungsvertrag der NATO legt  diese auf die Grenzen fest, die die UN-Charta militärischen Allianzen zieht !°.  Meine These ist nun, daß die NATO diese strikte Einbindung in die UN-Ord-  nung in ihren Dokumenten von 1999 aufgegeben hat. Zwar ist auch dort von der  „primäre(n) Verantwortung“ !! des Sicherheitsrats für die Aufrechterhaltung von  Frieden und Sicherheit die Rede. Darunter ist allerdings nicht mehr ein aus-  nahmsloses Monopol militärischer Friedenssicherung zu verstehen. Vielmehr geht  es um eine Art Erstzuständigkeit der UNO, der die NATO als Letztzuständige  für den europäischen Frieden übergeordnet ist.  Diese Interpretation läßt sich nicht ausdrücklich aus den Dokumenten von Wa-  shington 1999 erschließen. Aber es lassen sich dennoch gute Gründe für diese  Auslegung angeben. Die Kernfrage an die Washingtoner Dokumente lautet im  Kontext des militärischen Einsatzes in Jugoslawien: Handelt es sich hier um eine  Ausnahme, die „nicht zum Präzedenzfall werden“ !? darf — wie es der damalige  Außenminister Klaus Kinkel in seiner Begründung für die Teilnahme der Bundes-  wehr an diesem Einsatz formulierte? Oder wird die NATO künftig unter ver-  gleichbaren Bedingungen wiederum ohne UN-Mandat militärisch intervenieren?  Vor dem Hintergrund dieser Frage ist das Schweigen der Texte vielsagend. Von  einer strengen Bindung von militärischen Interventionen der NATO an ein Man-  dat des UN-Sicherheitsrates ist nirgends die Rede.  Vielmehr verweisen die Dokumente der NATO auf deren Einsatz auf dem Bal-  kan als Exempel ihres neuen Selbstverständnisses: „Ihr auf dem Balkan gezeigtes  522Selbstverteidigung“. Art
terstreicht die „Hauptverantwortung des Sıcherheitsrates tür die Wahrung des
Weltfriedens un der Sıcherheit.“ Miıt dieser Formulierung nımmt der Vertrag
Art 74 der UN-Charta aut Die Mitglieder übertragen dem Sıcherheitsrat „dıe
Hauptverantwortung tür die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Siıcherheit“. Dıies bedeutet, da{fß der Siıcherheitsrat „1M Hınblick aut die Vornahme
etfektiver verbindlicher Mafßnahmen, iınsbesondere Zwangsmafsnahmen, eıne
ausschliefliche Zuständigkeıt besitzt“ ?. Der Gründungsvertrag der AT} legt
diese auf die Grenzen test, die die UN-Charta milıtärıschen Allıanzen zıieht 10

Meıne These 1St NUnN_N, da{fß die NATO diese strikte Einbindung ın die UN-Ord-
NUNg ın iıhren Dokumenten VO 1999 aufgegeben hat war 1STt auch Ort VO der
„prıimäre(n) Verantwortung“ des Sıcherheitsrats tür die Aufrechterhaltung VO

Frieden und Siıcherheit diıe ede Darunter 1STt allerdings nıcht mehr eın 4US -

nahmsloses Monopol militärischer Friedenssicherung verstehen. Vielmehr geht
w eıne Art Erstzuständıigkeıit der UN der dıe AIC) als Letztzuständige
tür den europäischen Frieden übergeordnet 1St.

Diese Interpretation At sıch nıcht ausdrücklich 4US den Dokumenten VO Wa-
shington 999 erschliefßen. ber CS lassen sıch dennoch guLe Gründe tür diese
Auslegung angeben. Die Kernfrage die Washıingtoner Dokumente lautet 1m
Kontext des milıtärıschen FEınsatzes 1ın Jugoslawıen: Handelt 5 sıch 1er eıne
Ausnahme, die „nıcht ZU Präzedenztfall werden“ 12 dart w1e€e CS der damalıge
Aufßenmuinister Klaus Kınkel ın seıner Begründung tür dıe Teilnahme der Bundes-
wehr diesem Eınsatz tormulijerte? der wırd dıe NATO künftig VCI-

gleichbaren Bedingungen wıederum hne UN-Mandat miliıtärısch intervenıeren?
Vor dem Hıntergrund dieser rage I1ST das Schweıigen der Texte vielsagend. Von
eıner Bındung VO milıtäriıschen Interventionen der NATO eın Man-
dat des UN-Sicherheitsrates 1St nırgends die ede

Vielmehr verweısen die Dokumente der ATO auf deren FEınsatz auf dem Bal-
kan als Exempel ıhres Selbstverständnisses: Ihr aut dem Balkan gezeigtes
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Eıiıntreten für Konfliktverhütung un Krisenbewältigung ... spiegelt (exemplities)
die Entschlossenheit des Bündnisses wıder, seın Sicherheitsumfeld gestalten
SOWI1e Frieden und Stabilität des euro-atlantischen Raums erhöhen.“ 13 Gerade
das Vorgehen ın Jugoslawien demonstriert die Entschiedenheit der westlichen Al-
lıanz, 1m Selbstmandat militärische Gewalt anzuwenden, WeNn der Sıcherheitsrat
ach dem Urteil der NATO-Mitglieder dessen Aufgabe, diıe Aufrechterhaltung
VO Frieden un Sıcherheit, nıcht 1n der gebührenden Weise wahrnımmt.

Im Licht dieser Ausführungen erschliefßt sıch der Sınn der Passage des ,W3.'
shington Summıt Communique“ ZUu Krisenmanagement:

Die Allıanz „steht bereıt, VO Fall ä Fall und 1mM Onsens 1mM Eınklang mıiıt Art. des Washingtoner
Vertrages” ın dem VO der Hauptverantwortung des Sıcherheitsrates für Friede un! Siıcherheit die
ede 1St - wırksamer Konfliktverhütung beizutragen und aktıve Krisenbewältigung rÄ betreiben,
auch Krisenreaktionseinsätze <4

Die Allıanz erklärt 1er hre Bereıtschaft, VO Fall Fall und auf der Basıs der
Zustimmung saämtlicher Miıtglieder der Allıanz darüber entscheıiden, erstens,
ob der Sıcherheitsrat seiıner Aufgabe angesichts eıner Bedrohung des Weltfriedens
nachgekommen 1St oder nıcht, und zweıtens, talls dies nıcht der Fall 1St, ob die
Allıanz aus eıgener Autorität un nottalls milıtärisch intervenıeren hat

Schlieflich ann als Argument für meıne These auf die klare Haltung der
NATO-Führungsmacht, der USA, Interventionen hne UN-Mandat verwlıe-
SCI] werden. In unzweıdeutigen Worten hatte der stellvertretende amerıkanısche
Aufenminister Strobe Talbortt VOT der Deutschen Gesellschaft tür Auswärtige
Politik 1m Februar 1999 diese grundlegende Veränderung des NATO-Selbstver-
ständnisses angekündıigt:

„Wır werden uns bemühen, and ın Hand mıiıt anderen Organısatıonen A arbeıten, aber das Bünd-
N1ıs u sıch das Recht un! die Freiheit vorbehalten, ımmer ann handeln, WenNnn seiıne Mitglieder

8’151m Oonsens für notwendig erachten.

In dıe gleiche Rıchtung weılısen Aussagen VO Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der, ın denen Anspielung auf den Kosovo-Konflikt VO „künftigen Aus-
nahmen“ 16 spricht.

Dıi1e „Hauptverantwortung“ des Sıcherheitsrates für den Weltftfrieden wırd jetzt
also nıcht mehr 1MmM Sınn eıner ausschliefßlichen Entscheidungskompetenz ber dıe
Anwendung militärischer Sanktionsmafßnahmen interpretiert, die ber die Ab-
wendung eınes unmıttelbaren gewaltsamen Angriffes hinausgehen. Vielmehr wırd
dem Sıcherheitsrat SOZUSASCH 1mM Sınn des Subsidiarıtätsprinz1ıps eıne Erstzustän-
dıgkeıit zugestanden. Versagt der Sıcherheitsrat ın dieser Aufgabe, wırd die
ATO subsıdıär seıner Stelle handeln. Damıt nımmt die NATO grundsätzlıch
und ın allen Fällen tür sıch ın Anspruch, ber die Kompetenz un die Autorıität

verfügen, eın Urteıil ber dıe Amtsführung des Sıcherheitsrates tällen. Sıe
glaubt beurteilen können, ob eın Nıcht-Beschließen VO Sanktionsmafßnah-
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INE  - ın der rechten Wahrnehmung der Friedensverantwortung des Sıcherheits-
geschieht, der ob sıch 1er eınen Mißbrauch VO dessen Kompetenz

handelt.
Miıt welchem Recht nımmt die NATO diese Kompetenz für sıch ın Anspruch?

Müßlßte dıe Allıanz nıcht jedem belıebigen Zusammenschlufß VO Staaten das glei-
che Recht zubilligen? Viele Fragen ließen sıch 1er anschließen. Antworten deu-
ten sıch d WeNn Nan der Bedeutung nachgeht, die die Allıanz ın Washington
1999 der demokratischen Verfassung ıhrer Mitglieder ZzUuwelst.

Dıie ATO eın Hort der Demokratie, der Menschenrechte un des Friedens?

Es 1sSt och eın weıterer Aspekt der Umgewichtung zu nennen, den die Urkunden
VO 999 gegenüber dem Gründungsvertrag des Bündnisses vornehmen, namlıch
der Bedeutungsgewinn der demokratischen Verfassungen der Miıtgliedsstaaten.
Nach der Präambel des Gründungsvertrages 1St die AT „gegründet auf die
Prinzıpien der Demokratie, auf dıe Freıiheit des einzelnen un die Grundsätze
des Rechts“ Mıiıt dieser Formulierung soll Zzu Ausdruck gebracht werden, da{f
die A11) weılt mehr 1STt als eıne rein tunktional estimmte Verteidigungsallıanz.
S1e versteht sıch als Wertebündnıs.

Dıie Mitgliedsstaaten bekennen sıch also mıt ıhrem Beıtrıtt ZuUur Demokratie als
eiınem Prinzıp. Dıiese Aussage oilt B5 ın uUNnseTrTeM Zusammenhang 1n reı Rıchtun-
SCH qualifizieren. Erstens verfolgt der ezug aut Demokratie nıcht den Sınn,
den Zusammenschlufß der Mitgliedsstaaten eıner Verteidigungsallianz leg1-
timıeren. Indem sıch Art des Gründungsvertrages aut UN-Charta Art 51 be-
zıeht, beruft sıch die ATO aut das jedem Miıtglıed der zustehende „Natur-
gegebene Recht ZUuUr iındıvıiduellen der kollektiven Selbstverteidigung“ unabhän-
B1g VO der Art seıner Verfassung.

Zweıtens hat der Demokratiebezug des Gründungsvertrages nıcht ZUuU Aus-
schlufß Griechenlands der der Türkei geführt, als iın diesen Ländern Militär-
regıme die Regierung übernahmen. Dıi1e Präambel wurde also nıcht ın dem Sınn
ausgelegt, da{fßt ausschließlich Demokratien Miıtglıed des Bündnisses seın können.
Dıieser Beobachtung entspricht Art des Gründungsvertrages, dem zufolge eın
Staat Miıtglıed werden kann, wWenn er 1n der Lage 1Sst, die Grundsätze des Vertra-
SCS Öördern“. Es wırd also keineswegs eıne demokratische Staatsverfassung als
strenge sıne-qua-non-Bedingung für die Mitgliedschaft vereinbart.

Schließlich 1Sst drittens testzuhalten, da{fß dıe Miıtgliedsstaaten sıch das Recht
vorbehalten, dıe Autnahme auch demokratischer Staaten VO eiınem „einstimmı1£g
getroffenen Übereinkommen“ (Art 10) abhängig machen. ach ıhrem Gruün-
dungsvertrag sıeht sıch dıe ATO also keineswegs verpflichtet, jeder europa-
iıschen Demokratie die Möglichkeit ZU Bündnisbeitritt eröffnen.
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In Washington 999 haben die Miıtglieder der ATITO eınen viel CHNSCICH Zn
sammenhang zwıschen Demokratie un der Zugehörigkeit ıhrem Bündnıis
hergestellt. Jetzt versteht sıch die ATO als eiıne „Gemeıinschaft VO Demokra-
tien“ 17 Voraussetzung tür die Aufnahme 1st Jetzt, da{fß eın Aspırant „den Prinzi-
pıen, enthalten 1mM Washington Vertrag (von 1949, Verft.), Ww1e€e Demokratie
entsprechen mu{({“ 18

Demokratische Verfassung gilt NUu nıcht Nnur als notwendige, sondern auch als
hınreichende Bedingung, eiınen Anspruch autf Zulassung Zur Allianz erheben

können. SO heißt CS ın der Washington Declaration:
„Unsere Allıanz bleibt otten für alle europäıischen Demokratien, unabhängig VO iıhrer geographıi-schen Lage, dıe gewillt un! 1ın der Lage sınd, die Verpflichtungen eiıner Mitgliedschaft ertüllen und

deren Autnahme die Gesamtsıicherheit un: Stabilität ıIn Europa tördern würde.“

Dıi1e einz1ıge Eınschränkung für die Aufnahme Demokratien besteht also
darın, dafß nıcht aut diese Weise die Sıcherheitsarchitektur, die zwıschen der 1li-
anz un den Staaten besteht, die ıhr nıcht angehören, gefährlich gestort wırd Dıie
Aufnahme VO Demokratien ın die Sıcherheitsallianz dart nıcht größerer Un-
sıcherheit für die Aspıranten un das Bündnis tühren. Dıiese Einschränkung CI-

x1bt sıch aus dem Bündniszweck selbst, stellt keine darüber hinausgehende FA
gangsbeschränkung dar. Dıie Allıanz bekennt sıch also der moralıschen Ver-
pflichtung, Demokratien, sSOWweılt eben möglıch, autzunehmen.

Warum 1st der ATO dıe demokratische Verfassung iıhrer Mitglieder wich-
t1g? Dıie Antwort findet sıch 1n der Washington Declaration: Dıie Allıanz 1st eıne
„Euro-Atlantische Gemeıinschaft VO Demokratien, eıne Gemeinschaftt, 1ın der
die Menschenrechte un! die tundamentalen Freiheiten anerkannt sınd, Gren-
Zen 1m wachsenden Ma(fße tür Menschen, Ideen und Handel offen werden,
Krıeg undenkbar wırd“ Demokratisch vertaßte Staaten sınd also ın ıhrem Inne-
Icen un untereinander strukturell auf den Menschenrechtsschutz un! den treien
Austausch VO Gütern und Ideen Zzu allgemeinen Wohlstand testgelegt. Hıer
deutet sıch auch d wodurch sıch die a7C) milıtärischen Interventionen
ohne UN-Mandat legitimiert sıeht.

Auft dıe rage, wer das Recht hat, die Amtsführung des Sıcherheitsrates
überwachen, g1bt 7Z7wel möglıche Antworten. Dıie besteht darın, da{ß jeder
Staat berechtigt Ist, subsıdıär die Autfgaben der UN wahrzunehmen, WEeNnn ach
seiınem Urteıil diese bzw. eiınes ıhrer Urgane versagt. Das Problem besteht dann
darın, da{ß® eın Staat der Ansıcht gelangen kann, da{fß der UN-Sicherheitsrat ın
eiıner bestimmten Sıtuation Recht keine militärischen Sanktionen verhängt
im Beıspiel des Balkans Chına un:! Rufßland während dıe ATO der gegentel1-
lıgen Ansıcht 1St un milıtärisch eingreift. Hätten ann nıcht iın diesem Beispiel
Rufsland un Chiına das Recht, WeNn nıcht gar die Pflicht, zunächst das militäri-
sche Vorgehen der ATIO VOT den Sıcherheitsrat bringen und, Wenn dieser
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keine militärischen Sanktıonen die NATO einleıtet, ıhrerseits hıerzu
schreiten? Wuürde 1eSs nıcht auf die Rückkehr eınes tür beide Seiten gerechten
Krıeges oder, och schlımmer, Zzu freien Kriegsführungsrecht VO VOT 1920 hın-
auslauten, das ın das freıe un ungehaltene Ermessen eınes jeden Staates stellte,
Krıeg tführen?

Die einzıge Alternative besteht darın, da{fß NUr Staaten b7zw. Bündnisse, die be-
stiımmte Bedingungen ertüllen, die Kompetenz ın Anspruch nehmen können, die
Amtsführung des Sicherheitsrates überwachen. Die Aussagen der ATO ber
die Bedeutung der demokratıischen Vertassung iıhrer Mitglieder deuten ın diese
Rıchtung. Wenn eıne demokratische Vertassung strukturell sicherstellt, da{fß die
Mitgliedsstaaten der NATO ın ıhrem nneren und ıhrem Verhalten untereinander
VO den Menschenrechten bestimmt sınd, ann 1St . NUur eın kleiner chritt
der These, da{fß dieses Bündnıiıs ın seiınem Verhalten gegenüber anderen Staaten
Gewalt 1Ur 1m Dienst eiıner legıtımen Verteidigung seıner Insel des Friedens un
der Freiheıit einsetzen wırd

(Genau 1es WAar jedenfalls die teste Überzeugung des ehemaligen US-Präsıiıden-
ten Woodrow Wılson, des Vaters des Völkerbundes: Dıie Vertassung ıhrer Mitglie-
der legt eıne Föderatıon VO Demokratien nıcht Nur VO Fall Fall, sondern
strukturell-grundsätzlıch auf eıne Menschenrechtspolitik test un verleiht ıhr da-
her eıne rechts- und friedenswahrende Autorität ber nıcht-demokratische Staa-
te  =} Weil sıch politische Meinungsbildungsprozesse ın Demokratıien strukturell

den Menschenrechten aller orlentieren, annn 65 nıcht se1n, da{fß eıne militäri-
sche Intervention der Föderatıon ın andere Staaten etwa der ıllegıtımen nteres-
sendurchsetzung dient. FEın derartıges Vorgehen dient notwendigerweıse aUuUS$S-

schließlich der legıtımen Verteidigung der demokratischen Insel realısıerter Men-
schenrechte, die allen prinzıpiell offensteht. So heifßt iın der berühmten ede
VO 1917, mMi1t der der 28 Präsiıdent seın Land 1ın den Ersten Weltkrieg tührte:

„Die Welt uiß für dıe Demokratıie gesichert werden. Wır dıenen keinen egoistischen 7 wecken.
Wır estreben keine Eroberungen un! keine Herrschaft Wır sınd nıchts als Vorkämpfer für die
Rechte der Menschheit.“

Der FEinflu{ß des Wıilsonianısmus 1ın den USA 1St ach w1e€e VOT orofß. SO atte-

stierte Gordon Craig der Bush-Admuinistration VO dem Hintergrund des
Golfkrieges eiınen „Internationalısmus 1m Geilste Woodrow Wılsons“ 20 Made-
leine Albright spricht VO den USA als der „unverzıichtbaren Natıon“, W as weıt
mehr als 11UT machtpolitisch gemeınt 1St ‚Wır stehen erhobenen Hauptes (stand
tall), und daher sehen WIr weıter als andere Natıonen.

Und selbst Samuel Huntington, der seıner Thesen ZU angeblıch tast
unvermeıdlichen Zusammenprall der Kulturen des ultra-realpolitischen Denkens
geziehene Harvard-Protessor, sıeht offensichtlich nıcht eiınmal eınen egruün-
dungsbedarf tür seıne These, da{ß oft keıne Kongruenz zwischen amerikanıschen
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Interessen und Werten und denen anderer Natıonen besteht, „teilweıse der
einz1ıgartıgen moralischen Komponente iın der amerıikanıschen Politik“ 22

Wenn auch eın derartiges Selbstbewußtsein für europälische Ohren ftremd
klıngt, mu{# INa  - sıch doch fragen, ob nıcht gerade Jahrhundert den amer 1-
kanıschen Glauben a Demokratie 1Ns Recht War N nıcht die Demokratie,
die oröfßsten eigenen Optern die Menschenrechte gegenüber den Imperialıs-
IMNCNM, Faschismen un Totalıtarısmen Europas verteidigt hat? Kann ırgendeıin
7 weıtel daran bestehen, da{fß die Demokratie die Zukuntt des Friedens 1st?

DPax democratica Hoffnung tür die Welt?

Die 1er vorgetragenen Überlegungen wollen darauf aufmerksam machen, da{fß
sıch ın den Dokumenten des NATO-Gipfteltreffens VO 1999 eıne grundlegende
Veränderung 1m Selbstverständnis der Nordatlantischen Allıanz vollzogen hat
Sıe versteht sıch Jetzt nıcht mehr 1Ur als eıne Verteidigungsallianz, die durch das
VO der UN-Charta ausdrücklich anerkannte Selbstverteidigungsrecht aller Staa-
ten legitimıert 1St Heute sıeht sıch dıe ATO als Bündnıs VO Demokratien, die
ın ıhrem nneren w1e€e ın ıhrem Verhalten untereinander für ımmer eıne Insel des
Friedens, der Menschenrechte und des Wohlstandes errichtet haben Dıie ATO
nımmt darüber hınaus für sıch das Recht ın Anspruch, dıe Sıcherheit iıhrer Mıt-
glieder nottalls durch milıtärische Interventionen ın souveranen Staaten außer-
halb des Bündnisses un auch hne UN-Mandat verteidigen, WEeNn der Sıcher-
heıtsrat keine entsprechenden Ma{fßnahmen einleıitet. Diese NECUEC Selbstdefinition
des Bündnisses ält sıch 1mM Rahmen eınes bestimmten, ın den USA eintlu{fß-
reichen Glaubens die Demokratie zwanglos eiınem kohärenten Ganzen
sammenfügen.

Man Mag die Interpretation eıne Fülle VO Gründen ınwenden: Die
Passagen, ın denen die NATO die strikte Bindung eın UN-Mandat behutsam
und mehr iındırekt lockert, werden überinterpretiert, während das wıederholte
Bekenntnis Zur UN-Ordnung wen1g Achtung gewıinnt. Der Zusammenhang
zwıschen dem demokrtatischen harakter der NATO-Mitglieder, ihrer Koopera-
t10N untereinander eiınerseıts und militärischer Interventionen hne UN-Mandat
1St durch den Text nıcht belegt. Der FEintlu{(ß des Wılsonianısmus wırd überschätzt.
Man wırd 1€es 1m einzelnen diskutieren mussen.

Kaum jedoch wırd INa  - den grundsätzlichen Anspruch der NATO bezweıteln
können, die Tätigkeıit des UN-Sicherheitsrates überwachen und nottfalls durch
eıgenes Handeln korrigieren. Damıuıt nımmt s1e für sıch ın Anspruch, eıne
Autorität oberhalb des Sıcherheitsrates besıitzen. iıne ganz andere rage ISt, 1ın
welcher Weıise diese Autorität ausgeübt werden wırd Damıt stellt sıch s-

weıichlich die Frage ach der Legıtimität dieses Anspruches. Wıe 11 INa  - begrün-
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den, dafß NATO-Miıtglıieder, VO denen jedes eın eto-Recht besitzt, besser als
der UN-Sicherheitsrat mıiıt seınen 15 Miıtglıedern, VO denen 1U  _ fünf ber eın
eto-Recht verfügen, geeıgnet sınd, Friedensbedrohungen rechtzeıitig abzuwen-
den? Dıie Plausibilität un Legıitimität der ATITO hängt der These
VO der besonderen Friedenstauglichkeit demokratischer Staaten.

Dıie Problematik dieses Glaubens einen derartigen Zusammenhang wurde,
wahrscheinlich ungewollt, auf der Titelseite der International Herald TIrıbune
VO 12 Maärz 19993 also vierzehn Tage VO Begınn der Luftoperationen der
NATO 1m ehemalıgen Jugoslawıen, SOZUSageEN plastisch herausgestellt. Man tin-
det Ort eınen Bericht VO ottiziellen Beıtrıtt der reı Mitglieder 1ın die
ATIO „Diese Mitglieder werden helten, dıe westlichen Werte der Demo-
kratıe verbreıten un schützen ...“ Der tolgende Beıtrag steht der
Überschrift: „Cliınton entschuldigt sıch für dıe US-Politik 1mM Guatemala-Krieg“.
Dem WAar dıe Veröffentlichung des Berichts der guatemaltekischen Wahrheits-
kommissıon VOLAaUSSCHANSCH, der „dıe Teilnahme des , dem Bürgerkrieg
bestätigt, ın dem mehr als 200 01010 Menschen getotet wurden“.

Selbstverständlich ann der hıstorische Rekurs dıe These VO der besonderen
Friedensdienlichkeit VO Demokratien weder wiıderlegen och bestätigen. Denn
CS bleibt Ja die Frage offen, ob eın rechtsbrecherisches Verhalten heutiger Demo-
kratıen ıhren rund darın hat, da{f diese Staaten och nıcht hiınreichend un! kon-
SEqUENL demokratisiert sınd Dennoch ann eın Bericht WwW1e€ der aus Guatemala
die Skepsis gegenüber der These nähren, Demokratien, ınsbesondere ın ihrer heu-
tigen Verfafßtheit, waren SOZUSagCNH mıt Notwendigkeit auf eıne menschenrechts-
orlentierte Politik festgelegt.

Letztlich stöfßt der Gedankengang 1er auf Grundfragen eıner Friedensethik.
Wıe frıedensfähig 1St der Mensch? Welche Bedeutung kommt der Demokratie für
dıe Sıcherung des Friıedens Zz7u? Vermag S1e negatıve Neigungen des Menschen
neutralısıeren der Sal eıne moralısche Besserung herbeizuführen? art Inan dar-
auf hoffen, da{fß ırgendwann Freiheit „nıcht mehr Fall kommt, sondern VO
Generatıon Generatıon 1mM Erreichten stehenbleibt“ 237 Dıie Suche ach eıner

europäıischen Sıcherheitsordnung ach dem Kalten Krıeg tührt miıt Not-
wendigkeit auf diese Ebene Selbstverständlich ann 65 nıcht die Aufgabe dieser
Überlegungen se1ın, diese Fragen dıskutieren. Ich mu{ 065 be1 dem 1Inweıls be-
lassen, da{fß WIr drıngend eıne breite gesellschaftliche Diskussion ber die rund-
lagen des Friedens brauchen. Es dart nıcht se1n, da{f ber die Zukunft des rıe-
ens 1m Schatten kriegerischer Ereignisse 1n eiınem kleinen Zirkel VO Paolıiti-
ern un: Fachleuten hne Beteiligung der Offentlichkeit entschieden wiırd,
gerade der Demokratie willen!
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